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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2014 Ausgegeben am 6. Mai 2014 Teil II 

100. Verordnung: Änderung der Arbeitsruhegesetz-Verordnung 

100. Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, mit 
der die Arbeitsruhegesetz-Verordnung geändert wird 

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Arbeitsruhegesetzes, BGBl. Nr. 144/1983, wird die Anlage zur 
Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung betreffend Ausnahmen von der Wochenend- und 
Feiertagsruhe, BGBl. Nr. 149/1984, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 144/2012, wie 
folgt geändert: 

Im Abschnitt XVI wird folgende Z 28 angefügt: 
 „28. Besuchsmittlung und Erhebungen im Rahmen der Familiengerichtshilfe 
 a) Die unbedingt erforderliche Vorbereitung der persönlichen Kontakte des Kindes zu dem 

Elternteil, der mit dem Kind nicht im gemeinsamen Haushalt lebt; 
 b) die Verständigung mit Eltern und Kind über die konkrete Ausübung der persönlichen 

Kontakte sowie die Vermittlung bei Konflikten; 
 c)  die Teilnahme an der Übergabe des Kindes an den Elternteil, der mit dem Kind nicht im 

gemeinsamen Haushalt lebt, und an der Rückgabe des Kindes an den anderen Elternteil; 
 d) die Anleitung der Eltern zur Abwicklung der Übergabe und Rückgabe des Kindes, wenn diese 

Anleitung außerhalb der Wochenend- bzw. Feiertagsruhe nicht möglich ist; 
 e) die Kontaktaufnahme und die Kontaktbeobachtung im Rahmen von Erhebungen aufgrund 

eines richterlichen Auftrags oder infolge besonderer Lebensumstände, wie etwa 
Fremdunterbringung des Kindes oder auswärtiger Wohnumgebung des Elternteils, der mit 
dem Kind nicht im gemeinsamen Haushalt lebt.“ 

Hundstorfer 
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